
STUDIENBERECHTIGUNGSPRÜFUNG 
„RECHTSWISSENSCHAFTEN“ 

W a h l f ä c h e r 
 
 
 
 
Für die Studienberechtigungsprüfung „Rechtswissenschaften“ sind neben dem 
Aufsatz und den zwei Pflichtfächern (Latein 1, Geschichte 2) zwei Fächer nach Wahl 
der/s Kandidatin/en vorgesehen. Diese beiden Wahlfächer sind aus dem folgenden 
Katalog der Fächer des Rechtsstudiums zu wählen. Dabei ist zu beachten, dass aus 
den Fächergruppen A, B, C und D jeweils nur ein Fach gewählt werden kann.  
 
 

A 

- Römisches Recht als Grundlage der Europäischen Rechtssyteme 

- Österreichische und Europäische Rechtsentwicklung 

- Rechtsethik und Rechtspolitik 

- Rechtstheorie und juristische Methodenlehre 

B 

- Bürgerliches Recht einschließlich Internationales Privatrecht 

- Zivilgerichtliches Verfahren 

- Unternehmensrecht 

C 
- Verfassungsrecht und Allgemeine Staatslehre 

- Verwaltungsrecht und Verwaltungslehre 

D 
- Völkerrecht 

- Europarecht 

E - Strafrecht und Strafprozessrecht 

F - Arbeits- und Sozialrecht 

G - Finanzrecht 

 
 
Der konkrete Prüfungsstoff wird von dem/der zugeteilten Prüfer/in festgelegt. Dabei 
ist auf den studienvorbereitenden Charakter der Studienberechtigungsprüfung 
Bedacht zu nehmen. 
 
 


